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Verhandlungsergebnis zwischen dem Fachverband Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik Hessen und der IG-Metall Bezirksleitung Mitte 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
am 20. November 2024 wurde folgendes Verhandlungsergebnis erzielt: 
 
I. LÖHNE UND GEHÄLTER WERDEN AB 01.01.2025 UM 2,9 % ERHÖHT. 
 
II. DIE AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN ERHÖHEN SICH WIE FOLGT: 
 

 AB 01.01.2025 
EURO/MONAT 

IM 1. AUSBILDUNGSJAHR 980,00 € 

IM 2. AUSBILDUNGSJAHR 1.030,00 € 

IM 3. AUSBILDUNGSJAHR 1.130,00 € 

IM 4. AUSBILDUNGSJAHR 1.230,00 € 

  
 

Die o.g. Verträge sind erstmals kündbar zum 31. Dezember 2025. 
 
 DIE TARIFVERTRAGSPARTEIEN VEREINBAREN EINE ERKLÄFRUNGSFRIST BIS ZUM  
 11. DEZEMBER 2024; STILLSCHWEIGEN GILT ALS ZUSTIMMUNG. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
FACHVERBAND 
SANITÄR-, HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK  
HESSEN 
 
 
gez. Sandra Dewald 
Vorsitzende Tarifkommission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volksbank Mittelhessen 

BIC: VBMHDE5F 

IBAN: DE53 5139 0000 0000 3553 05 

Sparkasse Gießen 

BIC: SKGIDE5F 
IBAN: DE58 5135 0025 0222 0312 12 

fachverband@shk-hessen.de 

www.shk-hessen.de 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohntabelle    
für die gewerblichen Arbeitnehmer des Installateur- und Heizungsbauer-, 

Klempner-, Behälter- und Apparatebauer in Hessen 

   
vom 20. November 2024 - gültig ab 1. Januar 2025 

     
        ab 1.01.2025 

       

Lohngruppen       Euro /Stunde 

     

     
Lohngruppe 1 - ungelernte Arbeiter  17,47 € 

     
Lohngruppe 2 - angelernte Arbeiter  18,48 € 

     
Lohngruppe 3     
- Monteur im 1. Berufsjahr   20,25 € 

- Monteur im 2. Berufsjahr   20,93 € 

- Monteur im 3. Berufsjahr   21,81 € 

     

Lohngruppe 4 
- selbständige 
Monteure  24,40 € 

     
Lohngruppe 5 - Obermonteure  27,27 € 

     

Lohngruppe 6 
- Leitende 
Obermonteure  29,99 € 

     

     

Ausbildungsvergütungen   
für die Auszubildenden des Installateur- und Heizungsbauer-, 

Klempner-, Behälter- und Apparatebauer in Hessen  

   
vom 20. November 2024 - gültig ab 1. Januar 2025 

     
        ab 01.01.2025 

       

        Euro/Monat 

     
im 1. Ausbildungsjahr     980,00 € 

im 2. Ausbildungsjahr   1.030,00 € 

im 3. Ausbildungsjahr   1.130,00 € 

im 4. Ausbildungsjahr   1.230,00 € 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

Gehaltstabelle    
für die Angestellten des Installateur- und Heizungsbauer-,  
Klempner-, Behälter- und Apparatebauer in Hessen  

   
vom 20. November 2024 - gültig ab 1. Januar 2025    

     
   ab 01.01.2025 ab 01.01.2025 

      

   kfm. Ang. techn. Ang. 

      

Tätigkeitsgruppen   Euro/Monat Euro/Monat 

    

    
K/T 1 - ohne Berufsausbildung                2.448,00 €                 2.448,00 €  

    
K 2/T 2 - mit Berufsausbildung    
               oder ihnen tariflich Gleichgestellte   
im 1. Berufsjahr                2.669,00 €                 2.669,00 €  

im 2. Berufsjahr                2.973,00 €                 2.973,00 €  

ab dem 3. Berufsjahr                3.056,00 €                 3.240,00 €  

    
K/T 3    
im 1. Berufsjahr                3.294,00 €                 3.476,00 €  

im 2. Berufsjahr                3.480,00 €                 3.664,00 €  

ab dem 3. Berufsjahr                3.584,00 €                 4.014,00 €  

    
K/T 4    
im 1. Berufsjahr                3.965,00 €                 4.360,00 €  

ab dem 2. Berufsjahr                4.431,00 €                 4.691,00 €  

Meister im Handwerk                  5.441,00 €  

    
K/T 5                5.202,00 €                 5.722,00 €  

    
K/T 6                5.821,00 €                 6.408,00 €  

    

    



      

 

 

 

 

 

Auslösungssätze     
 

       

für die Arbeitnehmer des Installateur- und Heizungsbauer-,    

Klempner-, Behälter- und Apparatebauer in Hessen     

     

vom 20. November 2024 - gültig ab 1. Januar 2025   

       

       

        ab   LG 3.1 

Auslösungssätze     01.01.2025   20,25 € 

       

 Bis 10 km nur Fahrgeld     

Zone 1 ab   10 bis 25 km 85 % 
der LG 
3.1          17,21 €  

zzgl. 
Fahrgeld 

 

Zone 2 ab 25 bis 50 km 170 % 
der LG 
3.1          34,43 €  

zzgl. 
Fahrgeld 

 

Zone 3 ab 50 km 266 % 
der LG 
3.1          53,87 €  

zzgl. 
Fahrgeld 

 

      

 

       

 

Ist eine Übernachtung am Montageort notwendig, so hat der Arbeitgeber die Kosten zu übernehmen. 

Für notwendige Übernachtungen hat der Arbeitgeber in Vorlage zu treten. 


